
SOZIAL-INFO
ASTA-  INFO 2 2 .4.7 0  21

S T U D E N T E N S C H A F T  D E R T E C H N I S C H E N  H O C H S C H U L E  D A R M S T A D T

1 0  J a h r e  v o rü b e rg e h e n d  a b w e s e n d ?
Laut den vom Hess. Innenminister er
lassenen "Bestimmungen über die Ge
währung von Wohngeld" und einem Erlass 
desselben Ministeriums aus dem Jahre 
1967 sind die Wohnräume von Lehrlingen 
Schülern und Studenten, in denen sie am 
Ausbildungsort leben, nur voübergehend 
genutzt. Die in der Ausbildung Stehenden 
werden als zum Elternhaus gehörin be
trachtet. Sie gelten nach dem Gesetz als 
"vorübergehend abwesend" und können kein 
Wohngeld empfangen. Die Rechtsprechung 
bringt, um den Tatbestand der "voüber- 
gehenden Abwesenheit" in Prozessen, bei 
denen Studenten auf Gewährung von Wohn
geld geklaft haben, zu begründen, zum 
Teil haarsträubende Argumente: Der 
Kläger würde ja noch öfters seinen El
tern schreiben, er würde sie ja in den 
Ferien noch besuchen, er würde in Zei
ten der Not Zuflucht im Elternhaus su
chen.
Uns wird mit Sehein-Argumenten Wohngeld

verweigert, obwohl doch folgendes Tat
sache ist: Die Schüler, Lehrlinge und 
Studenten, die am Ausbildungsort getren 
nt von ihren Eltern leben -was z. B. 
ja für alle Wohnheimbewohner zutrifft- 
sind den überwiegenden Teil des Jahres 
von zuhause abwesend. Bei Studenten- 
als der Gruppe des Ausbildungsbereichs 
mit den länosten Ferien beträat die 
Dauer der Abwesenheit mindestens 6 Mon
ate, nämlich die Vorlesungszeit. Diese 
Zeitspanne verlängert sich durch Prü - 
fungsvorbereitunaen und durch Verle- 
guna von Unterrichtsveranstaltunoen in 
die Ferien noch erheblich, sodaß man 
davon ausgehen kann, daß Studenten 
mindestens 9 Monate des Jahres von zu
hause abwesend sind. Qazu kommt, daß 
wohl keiner nach abgeschlossener Aus
bildung ins Elterhaus zurückkehrt, im 
von da aus seinem Beruf nachzugehen. 
Alle diese Punkte sprechen objektiv 
gegen eine "vorübergehende Abwesenheit"

Dennoch hält man weiterhin daran fett, 
in der Ausbildung Stehende bis int graue 
Alter dem Haushalt der Eltern zuzurech
nen l ! ! !
"Obwohl" wir nur als vorübergehend ab
wesend gelten, müssen wir jedoeb volle 
Miete zahlen. Diese beläuft sich z.B. 
in Darmstadt auf 100.- bis 140.- DM, 
was ein großes Loch in unseee sowieso 
schon schwache Bilanz reißt. Nicht zu
letzt wegen der unverschämt hohen Mieten 
sind viele von uns gezwungen, nebenher 
Geld hinzuzuverdienen, um überhaupt das 
Existenzminmum zu erreichen. Der Aus
bildungsbereich gehört zu den sozial 
am schwächsten gestellten Gruppen un
serer Gesellschaft.
Uns wird mit absurden, lächerlichen 
und objektiv falschen Behauptungen das 
uns zustehende Wohngeld verweigert, von 
dem es im Wohngeldgesetz heißt: "Um 
einem Inhaber von Wohnraum im Geltungs
bereich diese Gesetzes zur Vermeidung

Sozialer Härten ein Mindestmaß an Wohn- 
raum zu sichern, wird nach Maßgabe die
ses Gesetzes ein Zuschuß zu den Auf- 
»endungen für den Wohnraum (Wohngeld) ge 
währt.ü

BITTE, DIE SOZIALEN HÄRTEN LIEGEN
BEI UNS VOR, WO BLEIBT DAS WOHNGELD?

Nehmen wir Bundeswohnungsbauminister 
Lauritzen beim Wort:"Mit Fürsorge hat 
das Wohngeld nichts zu tun! Es ist viel 
mehr ein Mittel staatlicher Wohnungs
politik, um tragbare Mieten zu gewähr
leisten. Sie haben einen Rechtsanspruch 
darauf. Bitte machen Sie Gebrauch davdn"
Die Studenten inc’den Wohnheimen werden 
ab 1, Mai stellvertretend für alle Lehr
linge, Schüler und Studenten "Gebrauch 
davon machen", indem sie 30.- DM von 
der Miete einbehalten.

. . . .a b h ä n g i g e r
g e h t ’s n ic h t

Wohnaeld wird Lehrlingen, Schülern 
und Studenten deshalb nicht qezahlt, 
weil sie als vorübergehend vom El
ternhaus ahwesend betrachtet werden. 
Sehen wir einmal davon ab, daß diese 
Einstufung unhaltbar ist!(Siehe dazu 
besonderen Artikel!)
Hinter der Argumentation, der in der 
Ausbildung Stehende sei weiterhin 
dem Haushalt der Eltern zuzurechnen 
und somit nur vorübergehend abwesend, 
steht die herrschende Auffassung, der 
Schüler, Lehrling oder Student sei 
von zuhause abhängig (zu halten).
Diese herrschende Auffassung wird im 
Ausbildungsförderungsgesetz und ande
ren Gesetzen zementiert. Wenn wir also 
Wohngeld fordern, müssen wir konse
quenterweise als die eigentliche Ur
sache der Wohngeldverweigerung die ge
genwärtig nraktizierte Ausbildungsför
derungspolitik als Ausdruck der Fani- 
lienabhängigkeitsideologie analysieren 
und bekämpfen.
Nach der derzeitig gültigen Ausbil
dung* förderungsoesetzg^bung wird der 
Familie die Kosten für die Ausbildung 
ihrer Kinder aufgelastet. Der Staat 
tritt nur dann subsidiär ein. wenn im 
Einzelfall die Familie nicht dazu in 
der Lage ist, die Ausbildung zu finan
zieren! Aus dieser Praxis ergeben sich 
soziale Ungerechtigkeiten, die weitge
hend bekannt sind. Sie sollen an ande
rer Stelle erörtert werden.
Am PrinziD der familienabhängigen Aus
bildungsförderung wird festgehalten, 
obwohl.. .
1) dies in krassem Uidersoruch zur wirk 

liehen gesellschaftlichen Funktion 
von Ausbildung steht. Diejeniaen, 
die primär Nutzen aus unserer Aus
bildung ziehen, nämlich die priva
ten Unterhehmer und der Staat, an 
die wir nach Abschluss unseres 
Studiums unsere Arbeitskraft ver
kaufen müssen, tragen praktisch 
nichts zu den Ausbildungskosten 
bei. Dies könnte etwa geschehen 
durch eine entsprechend hohe Be
steuerung der Unternehmergewinne 
oder konsequenterweise durch Ver
gesellschaftung der Produktions
mittel . (siehe Sozial-Info 2!)

2) dies in krassem UidersDruch zum 
Grundgesetz steht: Der Staat, der 
vorgibt "Freiheit der Berufsaus
bildung" zu garantieren, tut gerade 
nichts, um den grundgesetzlichen 
Anspruch zu realisieren. -Es gilt 
auch hier: Freiheit nur bei Gleich
heit. Freiheit der neruf*ausMldunq 
nur gleichen (finanziellen) Vor
aussetzungen. Solange aher di»1 Aus
bildungskosten weiterhin von der 
einzelnen Familie getragen -erden.

fohlen eKen diese gleichen Vor
aussetzungen und Möglichkeiten, ist 
und bleibt "Freiheit der Berufsaus
bildung" eine leere phra*e. Die be
stehenden Stinendiensy*teme sind 
bestenfalls geeignet, die qröKsten 
Ungerechtigkeiten zu vertuschen. 
Chancengleichheit und damit Frei
heit' der Berufsausbildung läßt «ich 
nur dann optimal verwirklichen, wenn 
an alle Schüler, ctudenten und LehrT 
linge ein gleiches, ausreichendes, 
an keine Vergabebedingunnen nebun - 
denes Ausbildungshonorar gezahlt 
'•ird. Die gegenüber dem uonnefer 
Modell entstehenden Hehrko'ten von 
2.0 Milliarden DM -ausgeoangen von 
einem Aushi1dunashonorar von 400.- 
DM monatlich- ließen sich, -ie be
reit* oben erwähnt, durch eine ent
sprechende nrogrssive Gesetzgebung 
o.ä. aufbingen. Zur Information:
Das Wonnefer Modell hat einen Etat 
von 14 Mrd. DM. Der Hauntanteil 
dieses Etats fällt auf den ungeheu
ren Rüro- und Ver-aätunnsa~narat, 
der bei 7ahluno eines Aushildungs- 
honorars auf ein Minimum reduziert 
werden könnte.

Warum wird trotz der klaren, eindeu
tigen Forderung des Grundgesetze» und
der klaren, eindeutigen Funktion von
Ausbildung weiterhin an Prinzip der
familienabhänoigen AusbildunosFörder
ung festgehalten’
1) Würde der Staat und die "rivaten 

Unternehmer stärker in die Aus
bildungsfinanzierung durch eine 
familienunahhöngige Ausbildungs
förderung einbezogen, würde das 
bedeuten, daß diese nicht mehr -ie 
bisher einen so großen Teil ihrer 
Gewinne nrofitmaximierend anlegen 
könnten. Denn das in den Aushildungs 
Sektor investierte Geld wäre zu
nächst einmal "totes Kapital", d.h. 
es bringt nicljt wie Industriein
vestitionen eine derart hohe Pro
fitrate. Deshalb -älzt der Staat
als Geschäftsführer des Großkapi
tals durch Schaffung entsprechender 
Gesetze die Ausbildungskosten auf 
die einzelne Familie ab. Welche Fol 
gen es allerdings hat. Kapital ein
seitig zur schnellen Profitmaxi- 
mierung zu verwenden und dabe1' den 
Ausbi1dunossektor zu kurz kommen zu 
lassen, sei nur am Rande erwähnt:
Die Hochschulen sind z.P; zu Hein, 
es gibt zu wenige, die Einrichtungen 
sind total veraltet, ¡¡herall -ird 
der Numerus Clausus eingeführt (-as 
allerdings auch noch andere Gründe 
hat). ..

2) Abhängigkeit führt immer zur Anpas
sung an den, von den man abhängig

ist. Auf unseren konkreten Fall be
zogen heißt das: Der in der Ausbil
dung Stehende wird durch -irtschaft 
liehe Abhängigkeit vom Elternhaus 
gezwungen, sich an elterliche,d.h. 
gesellschaftliche Vorstellungen an
zupassen. Dieser Zwang zur Anpas
sung beginnt schon bei der Wahl der 
Ausbildung, wo Erwartungen des El
ternhauses ausschlaggebend sind, 
und setzt sich fort in der Androhung 
finanzieller Repressionen für den 
Fall, daß sich der 1n der Ausbil
dung Stehende von familiären, d.h. 
gesellschaftlichen Normen löst, all- 
gemeinpolitische Zsammenhänge er
kennt und sich als Folge davon von 
der Familie weg emanzipiert. -Der 
staatliche Stipendiengeber übt den 
Anpassungszwang durch großen Lei- 
stöngsdruck aus, d.h. dadurch, daß 
er den Stipendiaten durch zusätz
lich geforderte Leistungsnachweise, 
von denen die Stipendienvergabe ab
hängig gemacht wird, in materieller 
Unsicherheit hält.

Beide Punkte haben systemstabilisieren 
de Funktion. Punkt 2) -wenn m’n so un
terscheiden will- in ideeller Hinsicht 
Punkt 1) in materieller Richtung. 
Näheres dazu siehe besonderen Artikel!

H o n n e f ~ E m p f .

Es ist damit zu rechnen, daß Honnef- 
Emnfängern, die sich in den Wohnhei
men an der Wohngeldkampagne beteili
gen, ihre von der Miete abgezogenen 
30.- DM auf dem "Verrechnungswege" 
von ihrem Stipendium einbehalten wers- 
den. Inwieweit das überhaupt recht
lich zulässig ist, ist noch zu prüfen. 
Auf jeden Fall aber sollten Honnef- 
Empfänger erst einmal beim Mietabzug 
mitmachen. Durch das in den Heimen be
schlossene System der Einbehaltung 
der 30.- DM ist garantiert, daß diesen 
Studenten kein finazialler Nachteil 
entsteht.
Auch Studenten, die sich in Bälde ex
matrikulieren wollen, sollten zunächst 
einmal iTiitmachen. Für sie trifft das
selbe zu, was für Honnef-Empfänger (je
sagt wurde: Falls ihnen Schwierigkei
ten gemacht werden, soll ihnen durch 
die Beteiligung an der Wohngeld- 
kamnagne kein Schaden entstehen.
Wir werden uns für den Fall, daß 
Reißer versuchen sollte, über diesen V 
Weg die Wohngeldkamoagne zu schwächen, 
geeionete Maßnahmen Vorbehalten.

k i r n  S t r i t t  ü b e r  b i c  S u ö l r g u n g  b r r  i i e u e ö t e n  ^ o n n ü *  J k s t i r f u n u n g m

P r i v i l e g i e r t

Die Heimbewohner wollen sich nicht 
durch eine um noch 30.- DM niedrigere 
Miete gegenüber den privat Wohnenden 
vorteile verschaffen. Es ist vielmehr 
beabsichtigt, diese 30.- DM kollektiv 
sozialen Zwecken zukonnen zu lassen.
So wäre auch newähr1e1 stet, daß Reiher 
nicht durch einst<->ei 11 ae Verfünunoen 
und Kontosoerrunoen an das Geld heran

kann. Gerade dann wäre ja die Effekti
vität der Hohnneidkampagne in Frage 
gestellt. Wir wollen das Studenten
werk vnicht schädigen; wir wollen aber 
über das Studentenwerk Druck aufs 
Land als den zuständigen Verordnunqs- 
geber ausüben. Und das geht nur, wenn 
dem Studentenwerk zunächst einmal ein 
möglichst großes Oefizit entsteht, den 
den dieses“dann ans Land Hessen we\i*r- 
g1bt. Nur so können wir unseren hereet^* 
tigten Forderungen wirklich Nachdruck, 
verleihen!



Industriekurier Industrielcurier Industriekurier Industriekurier Industriekurier Industriekurier Industriekurier Industriekurier

Lest den Indu*trie-Kun'pr eine unge
heuerliche Zeitung' 50 Exem-lare jeder 
Ausgabe beim A^tA zu haben!

Aus der Ausgabe vom 21.4.70

Die Leute, die vom Grundsatz her die 
Welt verändern, verbessern wollen, sind 
alle gefährlich.

--im Zeitraum 1950 bis 1968 (ist) zwar 
das Arbeitnehmervermögen nur um 32% ge
stiegen, währe : das in viel weniger Hän
den konzentri-' i Vermögen der Selbstän
digen...um 50% ^.'Stiegen ist; doch ver
ändern sich die Zuwachsquoten: Zwischen 
1950 und 1960 plus 17 bei Arbeitnehmern 
und plus 62 bei Unternehmern; zwischen 
1960 und 1968 plus 43 bei Arbeitnehmern 
und plus 39 bei Unternehmern.

Ohne Zweifel wird die rasch fortschrei
tende Automatisierung die Struktur der 
Belegschaft erheblich verändern...Dabei

werden an die beschäftigten Menschen 
höhere Anforderungen gestel11 ... .Je 
früher Maßnahmen zur Ausbildung, zur Um
schulung und zur Fortbildung getroffen 
werden, die...im Interesse der Unter
nehmen liegen, um so einfacher und rei
bungsloser wird sich die Automatisierung 
als Teil des technischen Fortschritts in 
den Betrieben vollziehen.

Zuhälter und Kriminelle, ja sogar Gast
arbeiter, schädigen nicht nur unseren 
Berufsstand, sondern zapfen auch das 
private Vermögen betrügerisch an.

Die Mieten im freifinanzierten Wohnungs
bau stehen zwischen 5,50 und 7,50 pro 
Quadratmeter. Wie sich diese Entwicklung 
fortsetzen wird, davon machten sich die 
Makler bisher nur wenig Vorstellungen. 
Sie erwarten einen Preisanstieg in den
Ballungszentren.... Zahlen wurden nicht
genannt.
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Z u  den Wohngeldanträgen
Tm .EINZELFALL wird auc* jetzt schon 
an in der Abbildung Stehende "ohn- 
geld gezahlt, z.B. wenn der Antrag- 
stel1er
-Vollwaise •ist (Daver. Innenmirnst. 
3.12.65; uohnunqshauminist. NR,J 
2ß .2.66)

-verheiratet ist.
-bereit* einen °eri'f ausgeübt hat;
2. Bildungsweg (VG Bin. 2P.3 .68) 

-"länger auf eigenen Füßen steht". 
Auslandsaufenthalt, s0dat auf Zeit 
(0VG D1n, 6.9.68).

-vor dem Studium nie im elterlichen 
Haushalt geleKt hat (0VG Bin, 6.9.
6ß).
- sich durch ein Stipendium an die 
Rundeswehr oder die verkauft hat und 
später dort arbeiten muß (0VR Rin. 
5.1.68).
-wirtschaftlich unabhängig ist (Honnef 
zählt nicht als wlttschaftl. Unab
hängigkeit!) (VG Dst, 12.2.69). 

und last not least "eigene Möhel oe- 
kauft hat, verlobt ist, seine Ferien

_nicht mehr zuhause verbringt" (VG Dst
12.2.69). Also, Kommilitonen, kauft 
Eich eigene Möbel und verlobt Euch 
mit einer Komm1litonn1n -und schon 
habt Ihr Wohngeld!

In der Ausbildung Stehende, auf die 
einer oder mehrer dieser Punkte zu
treffen, können damit rechnen. Wohn
geld zu erhalten. Das heißt zwar nun 
nicht, daß sie auf Antrag sofort einen 
Mietzuschuß bekommen. Das heißt aber 
wohl, daß sie -falls sie hartnäckig 
genug auf Ihrem Anspruch bestehen- 
m1t einer Wohngeldgewährung rechnen 
können.
Lehrlinge, Schüler und Studenten, auf 
die diese E1nzelfal1-Urte 11e nicht 8u- 
treffen, sollten ebenfalls Wohngeld
anträge stellen. Mit jedem abgegebenen 
Antrag machen wir deF RtirokraTTe von 
neuem unsere Forderungen klar.
Alle in der Ausbildung stehenden unter 
stützen mit iherm Wohngeldantrag den 
Kampf der w0hnheimbewohner, den diese 
stellvertretend für den gesamten Aus
bildungsbereich führen.

Die Wohngeldkampagne soll auch - wie be
reits angekündlgt- die beschissenen M1et 
Verhältnisse, unter denen privat wohnen
de Studenten zu leiden haben, anprangern 
Ein diesbezüglicher Artikel wird im 
nächsten AStA-Info oder als besonderes 
Flugblatt erscheinen.

A l l e  s i n d  f ü r  W o h n g e l d  f ü r  d e n

A u s b i l d u n g s b e r e i c h
Bunde$wohnungsbaumin1ster L. Lau- 

• ritzen: "Ich verkenne nicht, daß in 
Einzelfällen Härten entstehen können, 
die sicherlich am besten durch eine 
Änderung oder Ergänzung der betreffen 
den Vorschriften zu beseitigen sind."
Kultusminister v. Friedehurg:
"....die anstehende Novellierung des 
Wohngeldgesetze* zusätzlich Studenten 
Schüler und‘Leflr1inge Kerück*ichtiqen 
wird, was ich ^earüßen -ürde und wo
für sich auch die Kultusmini«terkon- 
ferenz winsetzen wird,,.."

^tudentenwerksvorstand und Reißer:
"Das ^tudentenwerk Darmstadt hält die 
Forderung nach uohngeld für alle in

der Ausbildung ctehenden Studenten. 
Schüler und Lehlinge entsprechend dem 
Wohngeldgesetz für berechtigt, eine 
Forderung, die 1n Hessen auch bis 
1967 anerkannt und berücksichtigt 
worden ist."

So geht das nun schon "ewig"! Trotzdem 
haben wir noch Immer kein Vohngeld. 
weil alle bisherigen Äußerungen, Forder
ungen und/oder Det1t1onen nur verbaler 
Art und unverbindliches Genlänkel waren 
und als solche auch gebührende P a c h 
tung gefunden haben -sprich: in den 
°anlerkorb gewandert sind. Nehmen vir 
Friedeburg, Lauritzen und all die ande
ren "Stürmischen" Wohngeldbefürworter 
endlich beim Wott. Werden vir praktisch! 
Verleihen wir unseren Forderungen durch 
unsere Praxis, d.h. massnehafte Soli- 
darisierung in der Wohngeldkamragne 
Nachdruck! !!!!

S y s te m s ta b il is i e ru n g  
d u r c h  A N P A S S U N G

U&Air Force in alPmapai Countries ot the World

Die folgenden Zeilen sollen dazu 
dienen, die Diskussion über allgemein- 
gesellschaftliche Fragestellungen und 
Probleme anzuregen. Sie sind deshalb 
bewußt thesenhaft.

"Die Gedanken der herrschenden Klasse 
sind in jeder Epoche die herrschenden 
Gedanken, d.h. die Klasse, welche die 
herrschende materielle Macht der Gesell 
schaft Ist, ist zugleich die herrschende 
geistige Macht." (Marx und Engels)
Die herrschende Klasse kann und wird 
immer Einfluß ausüben auf die Meinunqs- 
und Bewußtseinsbildung der Gesellschaft. 
Konkrete Beisniele: Maninulatiön durch 
Rundfunk, Fernsehen und Presse (Rild- 
Zeltung). Siehe dazu auch Enzenberger 
"Einzelheiten I Bewußtseinsindustrie" 
wo er die Frankfurter Allgemeine und 
andere Massenmedien (uochenschaa) auf 
manipulative Tendenzen untersucht.
Da die herrschende Klasee aber zugleich 
ein Interesse an ihrer Herrschaft hat, 
wird sie das Bewußtsein der Gesellschaft 
so zu formen suchen, daß dies system- 
stabil 1 sierend wirkt, d.h. die Herr
schaft der herrschenden Klasse festigt. 
Das heißt andersherum, daß wir immer 
sicher sein müssen, daß die herrschende 
Klasse das, was sie tut, bewußt tut, d. 
h. daß sie ein bestimmtes Ziel damit 
verfolgt, nämlich das, Ihre Herrschaft 
zu festigen.
Beispiele: In der aristokratischen Ge
sellschaft war das gesellschaftliche 
Bewußtsein, die herrschende Ideologie, 
geprägt durch Begriffe wie Ehre und 
Treue, wobei Treuevor allem Treue der 
Staatsführung gegenüber bedeutete. Die 
herrschende Klasse suchtemit dem Argu
ment, Volksinteressen zu vertreten, ge
stutzt auf Treue und Gehorsam ihrer Un- 
tertanen ihre eigenen Machtgelüste und 
Ansprüche zu befriedigen.umTThre Herr
schaft zu festigen. In der "demokratisc 
hen Gesellschaft" der BRD wirkt al* we
sentliches systemstabilislerendes Mös- 
ment die Ideologie von der Selbst- bzw 
Mitbestimmung. Dem Bürger wird die Il
lusion vorgegaukelt, da* Volk cei sou
verän und bestimme die Politik. Denn 
die herrschende Klasse “eiß:Solange 
der Bürger an seine Mithestimmunqsmög- 
lichkeit glauht, steht er dem System, 
das ihm dies angeKlicb garantiert, 
positiv gegenüber. -- In Wirklichkeit 
-das sei am Rande erwähnt- verselbst
ständigen sich die einmal gewählten 
“Volksvertreter" ganz und das parla
mentarische Sniel entlarvt sich al* 
handfeste Interessenpolitik der Herr
schenden unter dem Deckmantel der Demo
kratie. Siehe hierzu auch u . Gottschalch 
"Parlamentarismus und Rätedemokratie": 
"Die Parteien sind Instrumente der U11- 
lensblldunq, aber nicht in der Hand des 
Volkes, sondern derer, die den Partei- 
anparat beherrschen...Sie (die °Urger) 
bestimmen lediglich, von wem e1e bis 
zu den nächsten uahlen nolitlsche Dienst 
leistungen empfangen -ollen. Ihre Frei
heit ist also auf die Freiheit, Kon- 
sumgüter wählen zu können, beschränkt 
«orden."
Mit- bzw. Selbstbestimmung hört gerade 
dort auf, wo die Interessen der herr
schenden Klasse anfangen. Deshalb ist 
es nur zu verständlich, wenn der wesent

lichste Teil der Gesellschaft, die Pro
duktion, immernoch von der Mit-, bz- 
Selbstbestimmung ausgenommen ist und 
im Gegenteil hierarchische, undemo
kratische Strukturen aufweist.
Ein Element der herrschenden Tdeoloqie 
i-t auch die Familienabhänqinkeit des 
in der Ausbildung Stehenden. Diese 
Ideologie stammt noch aus der Zeit der 
Groß-familien-Tradition des spätfeuda
listischen Ständestaates. Hinter ihr 
steht der Gedanke, daß der Einzelne 
ein subjektives Interesse an Ausbildung 
habe, das sich später bei der Ausübung 
eines Berufes amortisiere. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müsse der Einzelne 
gleichsam als Vorschuß oder Investi
tion, einen Teil seines Lebens in einer 
sozial total labilen und finanziell ein 
geschränkten Lage zubringen. Bei der 
Studienfinanzierung durch die Eltern 
Wird dieses Investitionsinteresse im 
besonderen Maße betont, allerdimgs 
ist der Träger dieses Interesses weni
ger der einzelne Student als viel
mehr di e Fami1ie.
Nach diesem Modell ist die Familie noch 
Träger bestimmter Traditionen, sie be
stimmt den gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Bereich. In Wirklichkeit 
hat sie diese Funktion längst nicht mehr. 
Heute, wo die Wirtschaft nach anderen 
Gesichtspunkten, als nach denen des Fa
milienprinzips organisiert ist, und der 
gesellschaftliche Reichtum ohnedies 
so hoch ist, um jedem eine Ausbildung 
au< Kosten des Staates zu ermöglichen, 
muß die Fami1ienideologie des Staate* 
und der ihn beherrschenden Gruppen 
ausschließlich als Mittel der Renres-
*1on angesehen werden. _ _____________
Der Staat, bz« die ihg beherrschenden 
Gruppen, haben klar erkannt, daß ihnen 
Keile der Gesellschaft, die noch nicht 
genügend an gesellschaftliche Normen an
geglichen sind (z.R. Ausbildungsbereich) 
auf die Dauer gefährlich “erden können. 
Also sucht man ein Mittel, diese mög
lichst effektiv und schnell anzupassen. 
Man macht zu diesem Zweck den in der 
Ausbildung Stehenden abhängig von einer 
Instanz, die dies leisten kann. Als solcJ 
eine Kontroll-Instanz fungiert die 
Familie, bzw. Stellvertretend der 
staatliche stioendlengeber. Die Familie 
wirkt wirtschaftliche Abhängigkeit des 
in der Ausbildung Stehenden von ihr. 
der Staat Uber Stipendiensystem durch 
Prüfungsdruck und Leistungszwang als 
Regulativ.
Die herrschende Klasse hat sich mit der 
Fami11enabhäng1gke1t der Inder Ausbil
dung Stehenden selbst ein Mittel an die 
Hand gegeben, Schüler, Lehrlinge -md 
Studenten ab gesellschaftliche Vorstel
lungen und Erwartungen an-zu-passen 
und so das bestehende System zu sta
bil isleren . C-Es zeigt slchauch hier 
wieder -analog zur Mitbestimmung-, 
daß dieser Staat klare grundgesetz
liche Forderungen nur solange zu ver
wirklichen gedenkt, wie diese die 
Herrschaft einiger Weniger festigen. 
Unter grundge*etzlichen Förderungen 
sind hier das Recht auf Freizügigkeit j 
und das Recht der Freiheit der Rerufs- 
ausblldung zu verstehen, die du’-ch 
das Prinzin der fami1ienakhängigen Aus
bildungsförderung eingeschränkt «erden.

*10 P U N K T E  P R O G R A M M * d e r  H e i m e :
Das folgende "10 - Punkte-Programm" 
Ist von Vertretern des Studentenv/ohn- 
leims Riedeselstr. verfaßt -orden.

L. Um die mit der Mietpreisfreigabe 
verbundenen verbundenen sozialen 

Härten zu mildern und jeder Familie 
und jedem Einzel stehenden den nötigen 
Wohnraum zu sichern, ist ein Rechts
anspruch auf “ohngeld eingeräumt wor
den . .

2. "Das Wohngeld ist kein weitgestreu
ter, genereller Zuschuß zu den Wohn- 
kosten, sondern ein gesel1schaftsnoV- 
litischer Beitrag von Bund und Län
dern, um tragbare Mieten zu ge-währ- 
leisten. "XJäTiresbereTcVF-der Bundes
regierung 1967)

3. Wir fordern soziale WohnungsnoHt1 k 
auch für alle in der Ausbildung Ste
henden .

4. Ziel der Kampagne: Das P r l n z i n  der 
Fami 1 i enabhäng 1 gk.ei t in "ohnoel dgesetz 
muß abgeschafft werden. Der in der Aus 
bildung Stehende muß bei der Mietbe
zuschussung anderen Schichten der Ge
sellschaft gleichgestellt Vierden!

5. Die Studentinnen und Studenten in den 
Darnstädter Wohnheimen verleihen der 
Kampagne Stel1 vertretend für alle 
Studierenden durch Abzuo von 30 DM von

der Miete den nötigen Nachdruck. (Die 
Bewohner der w0hnheime erwarten mit 
Spannung die spektakuläre Vollstreck
ung der Räumungsklagen)

6. Der Mietabzug wird nicht zur Erhö
hung des eigenen Taschengeldes ver
wendet, sondern soll karitativen 
Zwecken zugeführt werden.

7. Die Kampagne wird solange geführt 
werden, bis durch eine entsprechende 
Änderung der WoGR (Bestimmungen Uber 
die Gewährung von Wohngeld des Hess. 
Innenministers) alle in der Au*bi- 
dung Stehenden im Rahmen de* Wohngeld 
gesetzes einen Rechtsanspruch auf 
Wohngeld haben und nicht länger dis
kriminiert werden.

8. "Ich verkeflne nicht, daß in Einzel- 
fallen Härten entstehen können, die 
sicherlich am besten durch eine Ände
rung oder Ergänzung der betreffenden 
Vorschriften zu beseitigen sind.ü
Aus einem Brief von BuWoMi Lauritzen 
an die Innern'nister der Länder.

9. Woflngeld für in der Ausbildung Ste
hende wird nicht gewährt, da nach 
Ziffer 10 Abs. 2 WoGB die Rückkehr 
dieses Personenkreises in den HaBS- 
halt der Eltern erwartet werden kann. 
Frage: Wer glaubt das ernsthaft7??

10. Zitat aus einem Abiehnunosbescheid 
zum Wohnneldantrag eines Studenten:

"Unverheiratete Studneten, die außer
halb des Elternwohnortes am Studien
ort wohnen, sind in der Regel als 
vorübergehend abwesende Familienmit
glieder anzusehen. Dies gilt unter Be 
achtung der gesetzlichen Vorschriften 
auch dann, wenn die Abwesenheit sich 
Uber eine Reihe von Jahren erstreckt 
selbst dann, wenn sich der Studnet 
während seiner Ausbildung am Studien
ort eine Wohneung auf die Dauer von 
einigen Jahren gemietet hat. Darüber- 
hlnaus gibt auch die polizeiliche Um
meldung keinen Anhalt dafür,.daß ein 
Familienmitglied ein vom Familien
haushalt getrenntes, selbständiges 
Leben führt oder fortan führen will. 
Eine wirtschaftliche Selbständigkeit, 
die die Annahme einer Lösung vom El
ternhaus rechtfertigen könnte, wird 
auch nicht dadurch herLeigeführt. daß 
ein lediger Student seinen Lebensunter 
halt nur aus Stipendien oder sonstigen 
Förderungsmitteln lestreitet."
Fragen: Welches Amt bescheinigt die 
Seihständigkeit7 Welche Kriterien 
gelten für ein -elbständiges Lehen7 
Gibt Werkarbet in den cemesterferien 
mit der viele Studenten ihr tudium 
finazieren, kedne "wirtschaftliche 
Selbständigkeit?
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